
LVR-Klinikum Essen 
Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen 

 
Reformen des Rechts der Unterbringung  

in einer Entziehungsanstalt – früher und heute 
 

 
FORENSIKTAGE 2016 

Klinik Nettegut für forensische Psychiatrie 

 
Norbert Schalast 

Institut für forensische Psychiatrie am LVR-Klinikum 

 

 
 
 



LVR-Klinikum Essen 
Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen 

Folie 2 

Bemühungen des Gesetzgebers, auf die Entwicklung des MRV 
Einfluss zu nehmen, haben ihre Ziele ganz überwiegend verfehlt 
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Gilt z.B. auch für einen wegweisenden  

Beschluss des BVerfG vom 16.03.1994 (BVerfGE 91/1)  
 
Hintergrund:   
 
Erheblicher Anstieg der Unterbringungszahlen gemäß § 64 StGB seit 
den 80er Jahren (1975 → 183, 1985 → 990 Untergebrachte) 
 
Zunehmende Klagen der Kliniken über „therapieresistente“ Patienten 
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Beschluss des BVerfG vom 16.03.1994 (BVerfGE 91/1)  
 
Das Gericht prägte die Formel „hinreichend konkrete Aussichten“ 
eines Behandlungserfolges als Voraussetzung für die Anordnung.  
 
Es hob die bisherige Vorschrift auf, nach der eine Unterbringung vor 
der Möglichkeit einer Erledigung mindestens ein Jahr vollzogen 
werden musste. 
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Erwartungen  
 
Die Zahl der Unterbringungen wird deutlich abnehmen 
 
Aussichtslose Fälle werden überwiegend schon im Erkenntnisverfahren 
auffallen und gar nicht untergebracht 
(Bernd  Volckart) 
 
 
„Wer nicht spurt, fliegt gleich wieder raus“ 
Anträge auf Beendigung wg. Aussichtslosigkeit werden früh erfolgen 
(Wolf, LG Marburg):  
 
 
Quelle: Dessecker/Egg (1995) KrimZ Expertengespräch 
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Beobachtungen  
 
Die Zahl der Unterbringungen wird deutlich abnehmen 
► nach kurzem Rückgang kontinuierlicher Anstieg 
 
Aussichtslose Fälle werden überwiegend schon im Erkenntnisverfahren 
auffallen und gar nicht untergebracht 
► massive Zunahme von „Erledigungen“  
 
Anträge auf Beendigung wg. Aussichtslosigkeit werden früh erfolgen 
Wolf: „Wer nicht spurt, fliegt gleich wieder raus“ 
► viele Erledigungen nach längerer Zeit in der Maßregel 
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Beispiel 2 
 
Gesetz zur Sicherung der Unterbringung im psychiatrischen 
Krankenhaus und in einer Entziehungsanstalt  
vom 16.07.2007, BGBl I, S. 1327 
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Stichtag 31.03.; Statistisches Bundesamt Fachserie.10, Reihe 4.  Alte BL, ab 1996 mit Gesamtberlin 

alle 

Btm 

Alkohol 
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Gesetz zur Sicherung der Unterbringung … 
 

Erwartungen → 

 

der Bundesregierung  (BT-Drs. 16/1110, S. 9) 

Die Regelungen werden dazu beitragen, „die vorhandenen Kapazitäten des 
Maßregelvollzugs besser und zielgerichteter zu nutzen“   

 

des Bundesrates  (BT-Drs. 15/3652) 

„deutlich weniger Anordnungen der Unterbringung in der Entziehungsanstalt“  

Mehr Spielraum für den Richter, ob er sich eines SV-Gutachtens bedient 
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Worauf gründeten die hohen Erwartungen? 

unter anderem: mehr Ermessensspielräume für Gerichte 

 

§ 64 Satz 1: „Sollvorschrift“ 
… so soll das Gericht die Unterbringung … anordnen … 

§ 246a StPO: 
Begutachtung nur, „wenn das Gericht erwägt, die Unterbringung des Angeklagten in 
einer Entziehungsanstalt anzuordnen“.  
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Ermessensspielräume wurden durch Kommentierungen und Rechtsprechung 
systematisch beseitigt  
 
Z.B. Schneider NStZ 2008, 68 (70) 
 

Beispiel: die differenzierte Regelung zur Einbeziehung eines SV in der HV 
 

§ 246 a StPO: „Kommt in Betracht, dass die Unterbringung des Angeklagten in einem 
psychiatrischen Krankenhaus …angeordnet … werden wird, so ist in der 
Hauptverhandlung ein Sachverständiger … zu vernehmen. Gleiches gilt, wenn das 
Gericht erwägt, die Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt 
anzuordnen.“ 

Kommentierung: Der Tatrichter ist weiterhin grundsätzlich verpflichtet, einen 
Sachverständigen anzuhören, „wenn nach den Umständen des Einzelfalls eine 
Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt in Betracht kommt und 
deshalb eine Anordnung dieser Maßregel konkret zu erwägen ist“. Löwe/Rosenberg-
Becker, StPO, Band, 26, § 246 a StPO 

  

Ergo: „Kommt in Betracht …, … so hat der Richter zu erwägen.“ 
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König 
 

„Am Ende steht das Konstrukt einer Sollregelung, die ‚keine Ermessensvorschrift im 
engeren Sinne‘ ist – aber was ist sie dann, eine solche im weiteren Sinn, eine verkappte 
Muss-Vorschrift, ein gesetzgeberisches Tollstück? Das kann nicht das Ergebnis 
sachgerechter Auslegung sein.“ 
 
Basdorf C unter Mitarbeit von U Schneider und P König (2011) Zum Umgang des Revisionsgerichts mit 
§ 64 StGB. In: Fischer & Bernsmann (Hg.) Festschrift für R. Rissing-van Saan, 59-73 
 
 
 

 



LVR-Klinikum Essen 
Kliniken und Institut der Universität Duisburg-Essen 

Folie 17 

Kern des Problems: die Regelung zum Vorwegvollzug von Strafe 
 
 
Im Erkenntnisverfahren hat die Sachverständige sich zur notwendigen Länge der 
Behandlung zu äußern, wenn eine Strafe von mehr als drei Jahren verhängt wird. 
 
Auf der Basis dieser Einschätzung wird der Teil der Strafe bestimmt, der vorwegvollzogen 
werden muss (§ 67 Abs. 2 StGB).  
 
Der Vorwegvollzug ist so zu bestimmen, dass nach erfolgreicher Behandlung eine 
Entlassung in die Freiheit zum Halbstrafenzeitpunkt erfolgen kann (§ 67 Abs. 2 S. 3 
StGB) 
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Die erweiterte Aussetzungsmöglichkeit besteht seit Jahrzehnten  
(seit der Großen Strafrechtsreform, 1969/75) 
 
Die Reform von 2007 hat, mit der konkreten Regelung zur Bestimmung des 
Vorwegvollzugs, einen Algorithmus etabliert, durch den der in Aussicht stehende 
Strafrabatt mit der Urteilsverkündung definiert ist.  
 
Der Strafrabatt macht die Unterbringung zum Verteidigungsziel bei Tätern mit langer 
Straferwartung 
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Zahlen (Stichtagserhebung von der Haar): 
 
Mittleres Strafmaß  
bei drogenabhängigen Patienten (Monate): 1994:  36  2015:  48  
 
Anteil voll schuldfähiger Patienten:  
vor Jahrzehnten im einstelligen %-Bereich, und Überwiegen Alkoholabhängiger 
 
Inzwischen:  
 
Überwiegen Drogenabhängiger –  
von diesen voll schuldfähig:     2006  40 % 2015  55 % 
 
 
Was rechtfertigt deren Privilegierung?  
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Beispiel – Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung v.  
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Eckdaten des Falles 

Bankraub, 45-jähriger Täter, Beute 32.240 Euro 

Luminal, Ketamin, Diazepam, Rivotril, Lyrica, Valoron, Vesparax. Fentanyl, Bier … 

„… im Arzneimittelbereich war ich schwer abgedeckt im Sinne einer Selbstbehandlung“ 

34 Eintragungen im BZR 

Anwalt:  der Bankraub → „ein Hilferuf, um in Haft und dadurch hoffentlich diesmal auch in 
Entzugstherapie zu gelangen …“ 

Freiheitsstrafe: 7 Jahre 6 Monate, Vorwegvollzug 1 Jahr 9 Monate 

Avisierter Entlassungszeitpunkt: nach 3 Jahren 9 Monaten 
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Vors. Richter Kollmeyer, OLG Hamm 

beklagte bei einer Tagung von LWL und OLG 2013 die beschränkten Beweismittel 

Angaben zu Häufigkeit und Menge von Alkohol und/oder Drogenkonsum häufig nicht 
verifizierbar bzw. auch nicht zu widerlegen 

Anreize zu unrichtigen Angaben 

„Bei Strafen bis zu 2 Jahren ist die Maßregel eine Beschwer, bei langen Strafen ein 
Privileg“ 
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„Gesetz zur Novellierung des Rechts der Unterbringung in einem psychiatrischen 
Krankenhaus nach § 63 des Strafgesetzbuchs und zur Änderung anderer 
Vorschriften“ (in Kraft seit dem 01.08.2016)  

Hat die Situation verschlimmert! 

Eine zwischen den BGH-Senaten umstrittene Frage wurde entschieden: 

3. Senat (17.04.2012): Eine hinreichend konkrete Erfolgsaussicht der Unterbringung 
besteht nicht, wenn die voraussichtlich notwendige Dauer der Behandlung die Höchstfrist 
24 Monate (§ 67 d Abs. 1 StGB) überschreitet. 

Dem folgte der Gesetzgeber nicht 

Das heißt: noch weniger Vorwegvollzug, noch früherer Wechsel in die Unterbringung, 
längere Unterbringungszeiten  

Formal ist Langzeiturlaub Maßregelvollzug und erledigt Strafe. 

► stringente Umsetzung der Rechtslage macht die Unterbringung ungeheuer attraktiv 
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Lösungsüberlegungen 

Die erweiterten Aussetzungsmöglichkeiten sind ein Anachronismus. 

Sie schaffen Fehlanreize und unterlaufen den staatlichen Strafanspruch.  

1) Die Berechnung eines Vorwegvollzugs sollte auf den 2/3-Zeitpunkt Bezug nehmen 

2) Eine Aussetzung von Unterbringung und (Rest-) Strafe sollte i.d.R. erfolgen können,  
wenn 2/3 der Strafe erledigt sind. 

3) Eine Anrechnung der Unterbringung auf die Strafe sollte erfolgen, solange die 
Unterbringung stationär vollzogen wird (auch bei weitgehenden Lockerungen, nicht 
aber wenn der Untergebrachte mit lockerer Klinikanbindung in Freiheit lebt)   
→ so auch der 3. Senat des BGH mit Beschluss vom 25.03.2014 

4) In § 246 a Abs. 1 Satz 2 StPO sollte der ohnehin bescheidene Ermessensspielraum 
bei der Einbeziehung eines Sachverständigen im Erkenntnisverfahren bekräftigt 
werden 
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Reformgesetz 2016 

→  Ergänzung in § 67 d Abs. 2 Satz 1 ist sehr zu begrüßen: 

 

Ist keine Höchstfrist vorgesehen oder ist die Frist noch nicht abgelaufen, so setzt das 
Gericht die weitere Vollstreckung der Unterbringung zur Bewährung aus, wenn zu 
erwarten ist, dass der Untergebrachte außerhalb des Maßregelvollzugs keine 
erheblichen rechtswidrigen Taten mehr begehen wird.  
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Vielen Dank! 
 
 
norbert.schalast@uni-duisburg-essen.de  
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Beschluss des BVerfG vom 16.03.1994 (BVerfGE 91/1)  
 
Bisherige Rechtslage:   
 
§ 64 Abs. II: Die Unterbringung unterbleibt, wenn eine Entziehungskur von 
vorne herein aussichtslos erscheint 
 
§ 67 d Abs. 5 S. 1: Ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
mindestens ein Jahr vollzogen worden, so kann das Gericht nachträglich 
bestimmen, dass sie nicht weiter zu vollziehen ist, wenn ihr Zweck aus 
Gründen, die in der Person des Untergebrachten liegen, nicht erreicht werden 
kann.                                                                                                                                                              
                                                                                                                                        
                                                                                                                                     → 
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Beschluss des BVerfG vom 16.03.1994 (BVerfGE 91/1)  
 
Bisherige Rechtslage:   
 
§ 64 Abs. I: Hat jemand den Hang, … 
§ 64 Abs. II: Die Unterbringung unterbleibt, wenn eine Entziehungskur von 
vorne herein aussichtslos erscheint 
 
§ 67 d Abs. 5 S. 1: Ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
mindestens ein Jahr vollzogen worden, so kann das Gericht nachträglich 
bestimmen, dass sie nicht weiter zu vollziehen ist, wenn ihr Zweck aus 
Gründen, die in der Person des Untergebrachten liegen, nicht erreicht werden 
kann.  
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Beschluss des BVerfG vom 16.03.1994 (BVerfGE 91/1)  
 
„Die Anordung der Unterbringung und ebenso ihr Vollzug müssen von 
Verfassungs wegen an die Voraussetzung geknüpft sein, dass eine hinreichend 
konkrete Aussicht besteht, den Süchtigen zu heilen oder doch über eine 
gewisse Zeitspanne vor dem Rückfall in die akute Sucht zu bewahren.“ 
 
„Die bisherige Formel des § 64 ist aufzuheben …“ 
 
„§ 67d Absatz 5 Satz 1 … insoweit … nichtig, als hiernach die Unterbringung 
in einer Entziehungsanstalt mindestens ein Jahr vollzogen sein muss, ehe das 
Gericht bestimmen kann, dass sie nicht mehr weiter zu vollziehen ist.“ 
                                                                                                                                    → 
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Beschluss des BVerfG vom 16.03.1994 (BVerfGE 91/1)  
 
„Die Anordung der Unterbringung und ebenso ihr Vollzug müssen von 
Verfassungs wegen an die Voraussetzung geknüpft sein, dass eine hin-
reichend konkrete Aussicht besteht, den Süchtigen zu heilen oder doch über 
eine gewisse Zeitspanne vor dem Rückfall in die akute Sucht zu bewahren.“ 
 
„Die bisherige Formel des § 64 ist aufzuheben …“ 
 
„§ 67d Absatz 5 Satz 1 … insoweit … nichtig, als hiernach die Unterbringung 
in einer Entziehungsanstalt mindestens ein Jahr vollzogen sein muss, ehe das 
Gericht bestimmen kann, dass sie nicht mehr weiter zu vollziehen ist.“ 
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Warum? 
 
Die Kliniken hatten den Anteil „nicht therapierbarer“ Patienten optimistisch 
geschätzt, auch um das BVerfG nicht zu verschrecken.  
 
Die Kliniken hatten bisher vor Anträgen auf Erledigung zurückgeschreckt, weil 
sie eine harte Sanktion darstellten (keine Anrechnung der Unterbringungszeit)   
 
 
Jetzt (BVerfG): § 67 Absatz 4 Satz 2 des Strafgesetzbuches … ist nichtig 
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Basdorf (2011, S. 72): eine … 
 
„Legion von Entscheidungen aus den letzten 20 Jahren, in denen die 
Nichtanordnung dieser Maßregel beanstandet wird …“ (S. 72) 
 
Basdorf C unter Mitarbeit von U Schneider und P König (2011) Zum Umgang des Revisionsgerichts mit 
§ 64 StGB. In: Fischer & Bernsmann (Hg.) Festschrift für R. Rissing-van Saan, 59-73.  
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Worauf gründeten die hohen Erwartungen? 

 

§ 64 Satz 1: „Sollvorschrift“ 
… so soll das Gericht die Unterbringung … anordnen … 

§ 64 Satz 2: 
Voraussetzung der Unterbringung: „hinreichend konkrete Aussicht“ eines 
Behandlungserfolgs 

§ 67 Abs. 2 S. 2: 
Vorwegvollzug eines Teils der Strafe bei Parallelstrafen über 3 Jahren 

§ 246a StPO: 
Begutachtung nur, „wenn das Gericht erwägt, die Unterbringung des Angeklagten in 
einer Entziehungsanstalt anzuordnen“.  

Schon geltendes 
Recht seit 1994 

BVerfG 

Bei längeren 
Strafen schon 
zuvor Praxis 

! 

! 
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